
Gemeinde Ostseebad Binz 
 

Protokollauszug 
12. Sitzung des Hauptausschusses vom 27.04.2026 

 
 

TOP 7.3.  Beschlussvorlage zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Wohnen 
am Eichenweg“ der Gemeinde Ostseebad Binz ohne Umweltbericht / Umweltprüfung 
hier: Veröffentlichungs-, Auslegungs- und Beteiligungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 
2 BauGB 
ungeändert beschlossen 
BV/26/400 
 

Beschluss: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 07.05.2026 
der Beschlussvorlage wie folgt zuzustimmen: 
 
1. Den Entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Wohnen 

am Sportplatz“ mit den textlichen Festsetzungen in der vorliegenden Fassung vom 
25.03.2026 und der Begründung in der vorliegenden Fassung vom März 2026 zu bil-
ligen. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.  
 

2. Die Verwaltung zu beauftragen, den Entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 5 „Wohnen am Sportplatz“, bestehend aus den textlichen Fest-
setzungen sowie der Begründung im Internet zu veröffentlichen und mit der öffentli-
chen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu ergänzen.  

 
 

3. Die Verwaltung zu beauftragen, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Nachbargemeinden nach § 2 
Abs. 2 BauGB zu beteiligen und über die Auslegung zu benachrichtigen. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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